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Jonas Wolff

Postneoliberal verfasst?

Ein vergleichender Blick auf die neuen
Verfassungen in Bolivien und Ecuador

Einleitung

Mit der jüngsten Krise der neoliberal entfesselten Weltfinanzmärkte hat die Dis-
kussion um mögliche Konturen eines „Postneoliberalismus“ neuen Auftrieb ge-
wonnen (vgl. Altvater 2009; Brand/Sekler 2009a; Peck u.a. 2010). In Lateiname-
rika ist die Diskussion schon ein paar Jahre älter – und entsprechend wurde auch
der Begriff des „Postneoliberalismus“ in und mit Blick auf Lateinamerika geprägt
(vgl. Borón 2003; Brand/Sekler 2009b; Macdonald/Ruckert 2009; Sader 2009).
Zunächst standen dabei soziale Bewegungen als Hoffnungsträger im Zentrum
der Betrachtung: die Bewegungen der Zapatistas in Mexiko, der Landlosen in
Brasilien, der Arbeitslosen in Argentinien und der indigenen Völker in Bolivien
oder Ecuador. Mit dem viel beschriebenen „Linksruck“, der quer durch die Re-
gion eine ganze Reihe mehr oder minder linker Regierungen hervorbrachte,
stellte sich aber zunehmend die Frage, inwieweit sich nun auch ganz offiziell eine
politische Abkehr von den pauschal als „neoliberal“ bezeichneten Rezepten der
vergangenen Dekaden abzeichnete.1

Bei der Suche nach „Alternativen zum Neoliberalismus“ stehen üblicherweise
wirtschafts- und sozialpolitische Fragen, allgemein: das sozioökonomische Ent-
wicklungsmodell und seine politische Gestaltung, im Fokus. Dies ist aber nur
eine Seite der Medaille. So betonen Sonia Alvarez, Evelina Dagnino und Arturo
Escobar, dass sich die sozialen Bewegungen Lateinamerikas nicht bloß gegen ein
spezifisches Set von (neoliberalen) Wirtschafts- und Sozialpolitiken richteten:
Die politische Auseinandersetzung drehe sich vielmehr „um die Parameter der
Demokratie“ (Alvarez u.a. 2004: 31). Insbesondere die Forderungen der indige-
nen Bewegungen Südamerikas nach einer Redefinition von Nationalstaat, Staats-
bürgerschaft und Demokratie werden dabei als „postliberale Herausforderung“
identifiziert (Yashar 2005: 30); allgemein wird der heterogenen Linken in La-
teinamerika ein „Experimentieren mit postliberalen Formaten politischer Parti-
zipation“ zugeschrieben (Arditi 2008: 67). Dabei geht es nicht darum, die liberale
Demokratie und ihre Kerninstitutionen durch etwas völlig Anderes zu ersetzen,
sondern neue Formen von Partizipation und Staatsbürgerschaft hinzuzufügen,
die Balance zwischen liberal-konstitutionellen und plebiszitär-republikanischen
Dimensionen zu verschieben und so die Demokratie zu transformieren (vgl.
Arditi 2008: 73; Wolff 2009). Analoges gilt für postneoliberale Alternativen:
Auch hier betont die Literatur weniger einen klaren Bruch mit dem neoliberalen
Vorgängermodell als komplexe Prozesse der Ergänzung-Ablösung-Verschie-
bung (vgl. Brand/Sekler 2009a: 6; Macdonald/Ruckert 2009: 6 f.).
Dass sich in diesem Sinne postneoliberale und postliberale Suchprozesse verbin-
den, ist kein Zufall. Zum einen beinhaltete „der Neoliberalismus“ als politisches

1 Vgl. hierzu im Überblick die entsprechenden Themenhefte der Zeitschriften Lateinamerika Analysen
(Nr. 17, 2007), Nueva Sociedad (Nr. 217, 2008) und Third World Quarterly (Jg. 30, Nr. 2, 2009).
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Projekt systematisch immer mehr als eine markt- und außenorientierte (eben
neoliberale) Wirtschafts- und Sozialpolitik. Mit dem Umbau des Entwicklungs-
modells, der Privatisierung öffentlicher Aufgaben und der Kommodifizierung
gesellschaftlicher Beziehungen ging es um eine grundlegende Restrukturierung
von Staat und Gesellschaft. Insofern können sich auch „postneoliberale“ Strate-
gien nicht in einer wirtschafts- und sozialpolitischen Reorientierung erschöpfen.
Zum anderen war neoliberale Restrukturierung in Lateinamerika als zweite Seite
einer doppelten Transformation empirisch eng mit dem Übergang zur liberalen
Demokratie verbunden, der sich zeitlich in etwa parallel vollzog (vgl. Oxhorn/
Ducatenzeiler 1998; Smith u.a. 1994). Entsprechend werden in Lateinamerika
liberale Demokratie und neoliberale Politik sehr viel direkter miteinander asso-
ziiert als etwa im globalen Nordwesten.2

Mit Blick auf Lateinamerika kann kein Zweifel bestehen, dass bereits „postneo-
liberale“ und „postliberale“ Suchprozesse begonnen haben. Ihre Gestalt und
Perspektiven sind bis dato allerdings sehr viel weniger klar. In den Ländern, in
denen sich ein relativ deutlicher Bruch mit dem politischen status quo ante voll-
zogen hat, namentlich in Bolivien, Ecuador und Venezuela, bilden umfassende
Verfassungsreformen den politisch-institutionellen Kern der angestrebten
Transformation von Demokratie, Staat und Entwicklungsmodell.3 Dies wird
unter dem Schlagwort eines „neuen Konstitutionalismus“ („nuevo constitucio-
nalismo“) diskutiert: Neue, demokratisch erarbeitete Verfassungen sollen hier
zum institutionellen Kristallisations- und Ausgangspunkt für die Abkehr „vom
Neoliberalismus“ und die Erweiterung der liberalen Demokratie werden.4 Das
(Verfassungs-) Recht wird so zum Instrument grundlegender gesellschaftlicher
Umgestaltung; Ziel ist eine demokratische Revolution als „Verfassungsrevoluti-
on“ (Jorge Lazarte, zit. nach Ibarra 2010: 30). Dem Anspruch nach geht es dabei
klar um emanzipative, post-(neo-)liberale Verfassungsprojekte. Inwieweit und
in welchen Formen sich dies in den neuen Magna Cartas Boliviens und Ecuadors
niederschlägt und welche Konturen einer zukünftigen „postneoliberalen Rechts-
ordnung“ sich entsprechend erkennen lassen, ist die Frage, der der vorliegende
Beitrag nachgehen will.

Die Wege zur neuen Verfassung: Ein knapper Überblick5

Am 26. November 2006 wurde Rafael Correa zum Präsidenten Ecuadors ge-
wählt. Er hatte versprochen, mit der Herrschaft der etablierten politischen Par-
teien, der partidocracia, zu brechen und einen grundlegenden Umbau des poli-
tischen Systems voranzutreiben. Im Laufe des Jahres 2007 stimmte die ecuado-
rianische Bevölkerung zunächst mit 82 Prozent für die Einberufung einer Ver-

2 Dieses enge Assoziationsverhältnis gilt auch für die Politik, die die Staaten des Nordwestens und die von
ihnen dominierten internationalen Organisationen (IWF, Weltbank, etc.) seit den 1980er Jahren (nicht
nur) gegenüber Lateinamerika betrieben: Das US-Präsident Bill Clinton zugeschriebene Leitbild der
„market democracy“ verdeutlicht dies in aller Kürze (vgl. Guilhot 2005; Robinson 1996).

3 Zur internationalen Dimension dieser Prozesse – namentlich: zur Alianza Bolivariana para los pueblos de
nuestra América (ALBA), einer um Venezuela zentrierten, regionalen Kooperationsinitiative, der auch
Bolivien und Ecuador angehören – vgl. Fechner (2010).

4 Vgl. hierzu das Themenheft der Zeitschrift juridikum (Nr. 4, 2009), Martínez Dalmau (2008, 2009) und
Ibarra (2010).

5 In diesem Rahmen ist es unmöglich, die Verfassungsprozesse im Detail nachzuzeichnen. Ebenso wenig
können der politische Kontext in den beiden Ländern gewürdigt und die neuen Verfassungen in den
breiteren Rahmen einer Zwischenbilanz der Regierungen Correa und Morales gestellt werden. Vgl.
exemplarisch zu Bolivien Ernst/Schmalz (2009), zu Ecuador Wolff (2010) und zu den jeweiligen
Verfassungsprozessen Romero u.a. (2009) und ILDIS/La Tendencia (2008).
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fassunggebenden Versammlung (Asamblea Constituyente) und stattete in Folge
Correas politische Bewegung PAIS mit einer klaren Mehrheit in der Versamm-
lung aus. Am 28. September 2008 stimmten 64 Prozent der Wähler für die An-
nahme des neuen Verfassungstextes. Im April 2009 wurde Correa wiedergewählt.
Evo Morales zog ein Jahr vor seinem ecuadorianischen Amtskollegen ins Präsi-
dentenamt ein, und die bolivianische Constituyente begann bereits im August
2006 mit der Arbeit. Der Verfassungsprozess gestaltete sich aber deutlich kom-
plizierter und konfliktträchtiger. Nach anderthalb Jahren endete die Versamm-
lung in einer offenen Konfrontation zwischen regierungsnaher Mehrheit und
oppositioneller Minderheit: Unter heftigem Protest der (größtenteils abwesen-
den) Oppositionsgruppen stimmten im Dezember 2007 zwei Drittel der anwe-
senden Mitglieder der Constituyente für den neuen Verfassungsentwurf. Nach
einer ernsten Eskalation des Konflikts zwischen der Zentralregierung und der
regional im östlichen Tiefland verankerten Opposition im September 2008 kam
es zu erneuten Verhandlungen, die schließlich im Kongress zu einem Abkommen
zwischen dem regierenden Movimiento al Socialismo (MAS) und moderaten Tei-
len der parlamentarischen Opposition führten. Dieses Abkommen beinhaltete
zahlreiche Veränderungen des ursprünglichen Verfassungstextes und ermöglich-
te so die nötige Zweidrittelmehrheit für die Einberufung eines Verfassungsrefe-
rendums. Am 25. Januar 2009 schließlich stimmte die bolivianische Bevölkerung
mit gut 61 Prozent für die neue Verfassung. Ende 2009 wurde Präsident Morales
klar im Amt bestätigt.

Die politisch-institutionelle Dimension

„Partizipative Demokratie“ ist das Schlagwort, das in Bolivien und Ecuador –
wie in Venezuela – die politisch-institutionelle Erweiterung der „bloß“ reprä-
sentativen Demokratie ausdrücken soll (vgl. Pérez u.a. 2009). Der Blick in die
neuen Verfassungen zeigt, dass an die Seite der herkömmlichen repräsentativen
Institutionen, die im Kern fortbestehen, gestärkte plebiszitäre Mechanismen so-
wie neue Formen direkter Partizipation und sozialer Kontrolle treten.
Die direkte Demokratie hat in beiden Verfassungen einen prominenten Platz. So
realisiert sich die Volkssouveränität „in direkten und delegierten Formen“ (Bo-
livien 2009: Art. 7) bzw. „durch die Organe der öffentlichen Gewalt und die von
der Verfassung vorgesehenen Formen direkter Partizipation“ (Ecuador 2008:
Art. 1). Konkret ermöglichen es Abberufungsreferenden, allen gewählten Re-
präsentanten vorzeitig ihr Amt oder Mandat zu entziehen (Bolivien 2009:
Art. 240; Ecuador 2008: Art. 105).6 Generell ist das Referendum als Form direkter
Volksbefragung vorgesehen (Bolivien 2009: Art. 11/II.1; Ecuador 2008:
Art. 104). Eine Reihe weitreichender politischer Entscheidungen werden (teils
obligatorisch, teils optional) an eine Ratifizierung durch das Volk gebunden: Dies
betrifft in beiden Fällen Verfassungsänderungen, internationale Verträge und die
Bildung subnationaler Autonomien.7 Umfassende Verfassungsreformen bedür-

6 Im bolivianischen Fall sind lediglich die höchsten Richterinnen und Richter, die gemäß neuer Verfassung
ebenfalls direkt gewählt werden, von der Möglichkeit der Abberufung ausgenommen (Bolivien 2009:
Art. 130/I).

7 In Bolivien ist die Ratifikation per Referendum für alle Verfassungsänderungen sowie die Bildung sub-
nationaler (departamentaler, regionaler, munizipaler oder indigener) Autonomien obligatorisch (Bolivien
2009: Art. 411, 274, 280, 294-295); internationale Verträge bedürfen der Volksratifikation, wenn sie Grenz-
fragen, wirtschaftliche oder politische Integrationsschritte betreffen bzw. wenn 5% der Wahlbevölkerung
oder 35% der Abgeordneten des Parlaments dies verlangen (Art. 257-259). In Ecuador verlangt
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fen einer direkt gewählten Verfassunggebenden Versammlung und anschließen-
dem Referendum (Bolivien 2009: Art. 411, Ecuador 2008: Art. 444). In Bolivien
wird das Wahlrecht sogar auf die Judikative ausgedehnt: Die höchsten Gerichte
– darunter das Verfassungsgericht und der Oberste Gerichtshof – werden per
direkter Wahl bestimmt (Bolivien 2009: Art. 193-195).8

Auch jenseits elektoraler Verfahren werden die Möglichkeiten politischer Parti-
zipation ausgebaut. Beide Verfassungen erkennen den politischen Parteien kein
Repräsentationsmonopol zu. In Bolivien können indigene Organisationen9 und
Bürgervereinigungen – gleichberechtigt mit politischen Parteien – Kandidaten
für politische Ämter aufstellen (Bolivien 2009: Art. 209). In Ecuador werden ne-
ben Parteien auch „politische Bewegungen“ zugelassen – öffentliche Zuweisun-
gen erhalten allerdings lediglich die Parteien (Ecuador 2008: Art. 110). Beide
Verfassungen ermöglichen Gesetzesinitiativen durch die Bevölkerung.10 Schließ-
lich widmen beide Texte ein eigenes Kapitel dem Thema „Partizipation und so-
ziale Kontrolle“ (Bolivien 2009: Titel VI) bzw. „Transparenz und soziale Kon-
trolle“ (Ecuador 2008: Kap. 5). In Bolivien erhält die „organisierte Zivilgesell-
schaft“ das Recht, als Repräsentant des „souveränen Volkes“ am „Design der
öffentlichen Politik“ teilzunehmen sowie die öffentliche Verwaltung, öffentliche
Unternehmen und Institutionen zu kontrollieren. Wie diese Partizipations- und
Kontrollverfahren zu organisieren sind, wird der „Zivilgesellschaft“ überlassen,
allerdings soll ein Gesetz den allgemeinen Rahmen abstecken (Bolivien 2009:
Art. 241). In Ecuador wird mit der Función de Transparencia y Control Social
eine zusätzliche Staatsgewalt etabliert, deren Aufgabe es ist, die Kontrolle des
öffentlichen Sektors voranzutreiben, Bürgerbeteiligung zu fördern, „die Aus-
übung und Einhaltung der Rechte“ zu schützen und die Korruption zu bekämp-
fen. Die wichtigste Institution ist ein Consejo de Participación Ciudadana y Con-
trol Social. Dieser Bürgerbeteiligungsrat wird von einfachen Bürgerinnen und
Bürgern gebildet, die von „den sozialen Organisationen und der Bürgerschaft“
vorgeschlagen und in einem öffentlichen Auswahlverfahren nach individuellem
Verdienst ausgewählt werden. Der Rat ernennt u.a. eine Reihe zentraler Kon-
trollinstanzen des Staates, darunter der Justizrat und die Wahlgerichtshöfe (Ecua-
dor 2008: Art. 204, 207-210).

Die sozioökonomische Dimension

Durch beide Verfassungen zieht sich eine klare Ausweitung sozialer und wirt-
schaftlicher Rechte. Die Versorgung mit einer Reihe öffentlicher Basisdienste

die Etablierung autonomer Regionen und spezieller indigener oder afro-ecuadorianischer Verwaltungs-
einheiten eine Volksabstimmung, ebenso Verfassungsänderungen, die über eine geringfügige Modifi-
kation hinausgehen (Ecuador 2008: Art. 245, 257, 441-444); im Fall internationaler Verträge kann der
Präsident oder eine Bürgerinitiative (s.u.) eine Ratifikation per Referendum verlangen (Art. 420).

8 Allerdings schränkt die Verfassung den plebiszitär-majoritären Prozess der Direktwahl durch die Ein-
führung einer institutionellen Kontrolle zugleich deutlich ein: Das Parlament bestimmt mit Zweidrit-
telmehrheit über die Vorauswahl der Kandidaten für die betroffenen Gerichtshöfe.

9 Die bolivianische Verfassung spricht durchgängig von „naciones y pueblos indígena originario
campesinos“, die ecuadorianische von „comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas”. Im Folgen-
den ist der Einfachheit halber von indigenen Völkern die Rede.

10 In Ecuador können sich solche Volksinitiativen auf „die Bildung, Reform oder Aufhebung rechtlicher
Normen” beziehen; wenn sie auf die Unterstützung von 0,25% der registrierten Wahlbevölkerung tref-
fen (1% im Fall von Vorschlägen für Verfassungsänderungen), müssen sie vom zuständigen politischen
Organ behandelt werden. (Ecuador 2008: Art. 103). Die bolivianische Verfassung führt die „legislative
Bürgerinitiative” – neben dem Referendum – lediglich pauschal als Form „direkter und partizipativer“
Demokratie ein (Bolivien 2009: Art. 11/II.1). Als weitere Formen werden Versammlungen (asambleas)
und Räte (cabildos) genannt, allerdings mit rein „deliberativem Charakter“ (Art. 11/II.1).
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wird als universelles Grundrecht etabliert. Das bolivianische Grundgesetz ent-
hält universelle Rechtsansprüche auf Bildung und Gesundheit (in beiden Fällen
kostenlos), auf angemessenen Lebens- und Wohnraum, auf Basisdienste in den
Bereichen Trinkwasser/Abwasser, Elektrizität, Hausgas, Post und Telekommu-
nikation sowie auf Rente und soziale Sicherung (Bolivien 2009: Art. 16-20, 45).
Die ecuadorianische Verfassung etabliert ein „Menschenrecht auf Wasser“ sowie
Rechtsansprüche auf eine gesunde Umwelt, auf kostenlose Bildung, angemesse-
nen Lebens- und Wohnraum, Gesundheit, Arbeit und soziale Sicherung (Ecua-
dor 2008: Art. 12-34). Als konkrete Abkehr von neoliberalen Rezepten verbietet
der ecuadorianische Text „jede Art der Prekarisierung“ von Arbeit, weitet das
soziale Sicherungssystem u.a. auf Personen aus, die unbezahlte Hausarbeit leis-
ten, von der Subsistenzlandwirtschaft leben oder arbeitslos sind, und erkennt
eigenständige „Rechte der Natur“ an (Art. 327, 34, 71-74). In beiden Fällen sind
die von der Verfassung garantierten Rechte einklagbar (Bolivien 2009: Art. 109,
135-136; Ecuador 2008: Art. 11/3).
Mit dieser Ausweitung sozialer und wirtschaftlicher Rechte korrespondieren
Grenzen gegen eine Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen und Sicherungs-
systeme. In Bolivien gilt ein Privatisierungsverbot für den Zugang zu Wasser/
Abwasser, öffentlichen Gesundheitsleistungen und sozialer Sicherung (Bolivien
2009: Art. 20, 38, 45). In Ecuador werden „strategische Sektoren“ definiert (u.a.
Energie, Telekommunikation, nichterneuerbare Ressourcen, Transport, Was-
ser), für die Privatisierung verboten (z.B. Wasser) oder auf Ausnahmefälle be-
grenzt ist (Ecuador 2008: Art. 313-318); für das soziale Sicherungssystem gilt
wiederum ein absolutes Privatisierungsverbot (Art. 367).
Generell sehen beide Verfassungen eine gemischte Wirtschaftsstruktur vor, in
der Privatinitiative und Privateigentum nach wie vor existieren, aber in gewissen
Grenzen und nur als eine unter mehreren Wirtschaftsformen. Das „Wirtschafts-
modell“ Boliviens wird als „plural“ definiert; es dient dem Ziel, „die Lebensqua-
lität und das gute Leben aller Bolivianerinnen und Bolivianer zu verbessern“, und
besteht aus „gemeinschaftlichen, staatlichen, privaten und sozial-kooperativen
Formen der Wirtschaftsorganisation“ (Bolivien 2008: Art. 306). Das Wirtschafts-
system Ecuadors wird als „sozial und solidarisch“ bezeichnet, zielt – wie die
gesamte Verfassung – auf das Prinzip des „guten Lebens“ (buen vivir bzw. sumak
kawsay in Kichwa) und integriert „öffentliche“, „private“, „gemischte“ sowie
„popular-solidarische“ Formen der Wirtschaftsorganisation (Ecuador 2008:
Art. 283). In diesem Rahmen respektiert und schützt der Staat Privatinitiative
und Privateigentum, verpflichtet sie aber auf soziale, wirtschaftliche und ökolo-
gische Funktionen; Enteignung verlangt nach vorheriger gerechter Entschädi-
gung (Bolivien 2009: Art. 308-312, 56-57; Ecuador 2008: Art. 66, 321, 323). Be-
sondere Grenzen werden dem Privateigentum an Land gesetzt. Einerseits werden
kollektive Rechte der indigenen Gemeinschaften anerkannt, deren Landbesitz als
unveräußerlich und unteilbar festgeschrieben wird. Andererseits wird exzessive
Landkonzentration und konkret das Latifundium verboten; in Bolivien wird eine
Obergrenze für Landbesitz festgelegt (5.000 Hektar), die allerdings nicht rück-
wirkend für bestehende Besitztümer gilt.11

11 Vgl. Bolivien (2009: Art. 394/III, 398-399, 401/I); Ecuador (2008: Art. 57/4, 282).
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Die kulturelle Dimension

In Bolivien gelten rund 60 Prozent der Bevölkerung als indigen. Entsprechend
wird die Regierung des ersten indigenen Präsidenten des Landes insbesondere
mit einer Stärkung indigener Rechte assoziiert – sowie generell mit einem Projekt
der politischen Inklusion der indigenen Mehrheitsbevölkerung in die Strukturen
einer bis dato reichlich exklusiven Demokratie. In Ecuador bildet die indigene
Bevölkerung „lediglich“ eine starke Minderheit (um die 30 Prozent). Zudem
versteht sich die Regierung Correa dezidiert als mestizisch (die „gemischte“
Mehrheitsbevölkerung repräsentierend); ihr Verhältnis zur indigenen Bewegung
Ecuadors war von Beginn an ambivalent und ist seit 2009 von offenen Konflikten
geprägt. Gleichwohl finden sich in beiden neuen Verfassungen wichtige Fort-
schritte in Hinblick auf die Anerkennung indigener Rechte.
Verfassungsreformen in den 1990er Jahren hatten bereits den „multiethnischen“
und „plurikulturellen“ Charakter der beiden Länder anerkannt. Erst die neuen
Verfassungen erfüllen hingegen die langjährige Forderung der indigenen Bewe-
gungen, verabschieden sich offiziell von der klassisch liberalen Konzeption des
einheitlichen Nationalstaats und erklären Bolivien und Ecuador zu „plurinatio-
nalen“ Staaten (Bolivien 2009: Art. 1; Ecuador 2008: Art. 1). Damit einher geht
in Bolivien die Anerkennung der Sprachen der 36 indigenen Völker als offizielle
und dem Spanischen gleichgestellte „Sprachen des Staates“; entsprechend werden
Zentral- und Departementsregierungen darauf verpflichtet, jeweils mindestens
zwei offizielle Sprachen zu verwenden (Bolivien 2009: Art. 5). In Ecuador bleibt
das Spanische die einzige „offizielle Sprache“, aber Kichwa und Shuar werden zu
„offiziellen Sprachen der interkulturellen Beziehungen“ erklärt und weitere in-
digene Sprachen als „von offiziellem Gebrauch für die indigenen Völker in den
von ihnen bewohnten Gebieten“ bezeichnet (Ecuador 2008: Art. 2).
Beide Verfassungen erkennen indigene (Gewohnheits-)Rechte an, allerdings in
den Grenzen der durch die Verfassung gesetzten Grundrechte (Bolivien 2009:
Art. 190-192; Ecuador 2008: Art. 57/10, 171). Die Idee ist, dass indigenes und
staatliches Recht in einem Kernbereich fundamentaler Rechte auf einen „inter-
kulturellen Grundkonsens[…]“ aufbauen (Kuppe 2010: 18); dies muss sich al-
lerdings in konkreten Gesetzen zur Abgrenzung, Koordination und Kooperati-
on der beiden Justizsysteme erweisen (ebd.: 21-25). Dabei bleibt in Ecuador die
Hierarchie jedoch klar: An der Spitze der Judikative steht ein herkömmliches
Verfassungsgericht als höchster Repräsentant des ordentlichen Rechtssystems
(Ecuador 2008: Art. 429-440). In Bolivien wird die indigene Jurisdiktion dagegen
der ordentlichen Justiz gleich gestellt; dem entspricht ein „Plurinationales Ver-
fassungsgericht“, in dem Vertreter beider Rechtssysteme sitzen (Bolivien 2009:
179/II, 197).12 In Ecuador beinhalten die Kollektivrechte der indigenen Völker
das Recht, in den jeweiligen indigenen Territorien „ihre eigenen Formen des Zu-
sammenlebens und der sozialen Organisation, der Erzeugung und Ausübung von
Autorität“ zu erhalten und fortzuentwickeln. Zudem können sich spezielle in-
digene (oder afro-ecuadorianische) Verwaltungseinheiten bilden, die die Kom-
petenzen einer „autonomen territorialen Regierung“ erhalten (Ecuador 2008:
Art. 57/9, 257). Die bolivianische Verfassung spricht den indigenen Völkern ein

12 An der Frage der indigenen Justiz zeigt sich beispielhaft die inhärente Widersprüchlichkeit emanzipa-
tiver Menschenrechtspolitik. Mit Blick auf das (kollektive) Recht auf indigene Autonomie steht jede
verfassungsrechtliche Beschränkung indigener Jurisdiktion unter Kolonialismusverdacht und ist zu mi-
nimieren; umgekehrt erscheinen aus der Perspektive individueller Freiheitsrechte und Autonomiean-
sprüche jedenfalls Teile der (multiplen) indigenen Gewohnheitsrechte als problematisch oder gar inak-
zeptabel (vgl. Kuppe 2010: 16-25, 30-32).
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Recht auf „Selbstregierung“ zu. Die entsprechende „indigene Autonomie“, so-
bald per Befragung angenommen, wird „gemäß ihrer Normen, Institutionen,
Autoritäten und Verfahren“ ausgeübt (Bolivien 2009: Art. 289-290).
Die politische Partizipation der indigenen Völker folgt in beiden Fällen primär
den herkömmlichen Mechanismen der repräsentativen Demokratie. In Ecuador
garantiert die Verfassung zusätzlich eine Beteiligung der indigenen Völker „über
ihre Repräsentanten“ an der Entscheidung über öffentliche Politiken, die sie be-
treffen, sowie konkret über Pläne und Projekte des Staates, die sich an die indi-
gene Bevölkerung richten (Ecuador 2008: 57/16). In Bolivien können indigene
Organisationen ihre Kandidaten für Wahlen „gemäß ihren eigenen Normen der
kommunitären Demokratie“ bestimmen; eine proportionale Partizipation der
indigenen Völker im Parlament wird garantiert, ebenso eine Mindestvertretung
im höchsten Wahlgericht sowie im Verfassungsgericht. Indigene Völker, die in
ländlichen Gebieten leben und in ihrem Departement eine Minderheit stellen,
erhalten zudem das Recht, über Sonderwahlkreise eigene Repräsentanten für das
plurinationale Parlament zu wählen (Bolivien 2009: Art. 136, 147, 197, 206,
210-211).

Schlussbemerkung

Bei der Suche nach emanzipatorischen Varianten des Postneoliberalismus ver-
weist die Literatur zumeist vor allem auf das Potenzial sozialer Bewegungen und
betont das Risiko staatszentrierter Strategien (vgl. Brand/Sekler 2009b; Ceceña
2009). Gleichwohl kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass gerade auch für
emanzipatorische Such- und Transformationsprozesse „das politisch-institutio-
nelle Terrain durchaus wichtig bleibt“ (Brand/Sekler 2009b: 224). Für die Frage
nach den Konturen zukünftiger „postneoliberaler Rechtsordnungen“ ist der
mehr oder minder post-(neo-)liberale Charakter nationaler Verfassungsordnun-
gen ohnehin von unmittelbarer Bedeutung.
Nimmt man den Anspruch der neuen Verfassungen in Bolivien und Ecuador
ernst, weisen sie in der Tat in Richtung der von Ulrich Brand als „emanzipato-
risch“ charakteristierten Variante postneoliberaler Strategien, „die auf einer so-
lidarischen Wirtschafts- und Eigentumsordnung, einer grundlegend neuen Le-
bensweise und partizipativer Demokratie“ beruht (Brand 2009). Allerdings ent-
halten die neuen Verfassungsordnungen durchaus widersprüchliche – und nicht
bloß im Brand’schen Sinne emanzipatorische – Elemente. Erstens weisen beide
Verfassungen der Exekutive und konkret dem Präsidenten weitgehende Kom-
petenzen zu. Die hier angelegte Machtkonzentration konterkariert nicht nur per
se den Anspruch auf partizipative Demokratie; sie beinhaltet auch die zusätzliche
Gefahr, dass gerade die plebiszitären und partizipativen Institutionen zu Instru-
menten der politischen Kontrolle und Kooptation „von oben“ werden. Zweitens
sind auch die partizipativen Potenziale der neuen Beteiligungs- und Kontroll-
mechanismen unklar. Die „organisierte Zivilgesellschaft“, der in der boliviani-
schen Verfassung abstrakte, aber weitreichende Kompetenzen zugewiesen wer-
den, bleibt völlig diffus. Im Fall des ecuadorianischen Beteiligungsrats ist recht
eindeutig, dass die Auswahl „verdienter“ Staatsbürger, die niemanden repräsen-
tieren außer sich selbst, nur schwerlich als Mechanismus gesellschaftlicher Par-
tizipation verstanden werden kann. Generell gilt im obigen Sinne, dass die In-
stitutionalisierung gesellschaftlicher Partizipation die relative Autonomie sozia-
ler Organisationsprozesse reduziert und das Risiko politischer Kontrolle und
Kooptation „von oben“ erhöht. Drittens basiert das „postneoliberale“ Entwick-
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lungsmodell in Bolivien wie Ecuador bisher vor allem auf einem wirtschafts- und
sozialpolitisch reaktivierten Staat, der sich primär auf die Extraktion fossiler und
mineralischer Rohstoffe stützt. In diesem Kontext bleibt der in den Verfassungen
vorgesehene Platz für alternative ökonomische Organisationsmodelle, die jen-
seits von kapitalistischer Ökonomie und Staatswirtschaft liegen, weitgehend un-
klar.
Die Gefahr, „dass die Suche nach ‚post-neoliberalen‘ Alternativen […] etatistisch
kurzgeschlossen wird“ (Brand/Sekler 2009b: 223f), ist mithin bei allem relativen
Fortschritt in beiden Ländern nur allzu deutlich. Die Umsetzung der Verfassun-
gen steht ohnehin auf einem anderen Papier. In Bolivien und Ecuador wurden
2009 Präsident und Parlament nach Maßgabe der neuen Verfassungen neuge-
wählt. Derzeit läuft in beiden Ländern die Implementation der zentralen Ver-
fassungsvorgaben über eine Reihe von Großgesetzen. In Bolivien, wo die Regie-
rung im Parlament über eine Zweidrittelmehrheit verfügt, geht dieser Prozess
relativ schleunig voran – allerdings unter teils scharfer Kritik aus der Opposition,
die sich von politischen Entscheidungen weitgehend ausgeschlossen sieht. In
Ecuador ist das Regierungslager im Parlament auf Unterstützung aus der Op-
position angewiesen, womit sich der Gesetzgebungsprozess deutlich schwieriger
gestaltet. Präsident Correa zeigt sich derzeit wenig bereit, über ernste Dialogan-
gebote wenigstens die ihm politisch eigentlich nahe stehenden Kräfte des Mitte-
Links-Spektrums einzubinden. Damit wächst die Gefahr, dass sich die Gegner
des gesamten Veränderungsprojekts die wachsende Unzufriedenheit mit Correa
zu Nutze machen – in diese Richtung weisen jedenfalls die zu einem Putschver-
such eskalierten Polizeiproteste Ende September 2010. Hier bestätigt sich in aller
Deutlichkeit die Binsenweisheit, dass Verfassungstext und Verfassungswirklich-
keit – nicht nur in Lateinamerika – zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Damit
werden Verfassungstexte aber keineswegs irrelevant. In diesem Sinne bilden die
neuen, postneoliberal wie postliberal inspirierten Verfassungen in Bolivien und
Ecuador zumindest eine wichtige, tendenziell emanzipatorische normative Re-
ferenz für die fortgesetzten Auseinandersetzungen um die Parameter von De-
mokratie, Staat und Gesellschaft. Dass der Versuch, „auf demokratische Weise
eine demokratische Gesellschaft zu konstruieren” (Acosta 2008), ein komplexes
und mitunter widersprüchliches Unterfangen bildet, sollte niemanden verwun-
dern.
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